
1. Haushaltssatzung der Stadt Metzingen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

2022 2023

1.1 81.619.800 € 85.083.300 €

1.2 82.175.500 € 78.581.100 €

1.3 -555.700 € 6.502.200 €

1.4 0 € 0 €

1.5 0 € 0 €

1.6 0 € 0 €

1.7 -555.700 € 6.502.200 €

2.1 80.251.700 € 83.597.100 €

2.2 76.721.600 € 72.266.500 €

2.3 3.530.100 € 11.330.600 €

2.4 15.387.100 € 6.569.800 €

2.5 27.272.400 € 22.296.300 €

2.6 -11.885.300 € -15.726.500 €

2.7 -8.355.200 € -4.395.900 €

2.8 3.000.000 € 3.000.000 €

2.9 175.600 € 169.600 €

2.10 2.824.400 € 2.830.400 €

2.11 -5.530.800 € -1.565.500 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von

Haushaltssatzung

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.04.2022 die folgende 

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von

Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts

(Saldo aus 2.1 und 2.2) von

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von
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2022 2023

3.000.000 € 3.000.000 €

14.614.600 € 8.073.100 €

§ 4 Kassenkredite

4.000.000 € 4.000.000 €

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt für 2022 und 2023

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v. H. 280 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H. 400 v. H. 

der Steuermessbeträge; 

2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H. 390 v. H. 

der Steuermessbeträge.

Metzingen, 07.04.2022

gez. 

Carmen Haberstroh

Oberbürgermeisterin

Die Angaben zu § 1 werden entsprechend den Abstimmungsergebnissen zu den Änderungsanträgen der Anlage 1 

dieser Vorlage während der Sitzung angepasst.

§ 5 Steuersätze

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 

Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 

2022 gelten gemäß § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten 

Haushaltssatzung.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
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